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Beschlussvorlage 
 

 

Vorlage Nr.: BV/1532/2024/ 

 

Betreff: Anschaffung einheitliche Dienstkleidung Kinderfeuerwehr 

 

 

Federführung: Fachbereich 2 Datum: 05.11.2024 
Verfasser: Christiane Dorenbos  Fraktion:  

 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Feuerschutz, 

Vereine und Verkehr 

13.11.2024  

Verwaltungsausschuss 16.12.2024  

 

 

1. Sachverhalt: 
Die Feuerwehr Jemgum hat in ihren Haushaltsanmeldungen die Anschaffung von einheitlicher 

Dienstkleidung für die Kinderfeuerwehr beantragt. 

 

Die stark ansteigende Zahl der Mitglieder in den Kinderfeuerwehren, spiegelt das Interesse 

der Kinder im Grundschulalter an der Feuerwehr wieder. Hier soll das Potential für die 

Nachwuchsgewinnung ausgeschöpft und die Jungen und Mädchen im Alter von 6 bis 12 

Jahren, für das frühzeitige spielerische Erleben von Feuerwehr begeistert werden. 

Die Gründung von Kinderfeuerwehren sollen daher als zusätzlicher Baustein zur Sicherung 

des Nachwuchses in den Feuerwehren gesehen werden. 

 

Die Niedersächsische Jugendfeuerwehr e. V. hat bereits mit Änderung ihrer Satzung am 

28.05.2010 einen Fachbereich Kinderfeuerwehren eingerichtet, der die Belange der 

Kinderfeuerwehren vertritt. 

 

Eine Bekleidungsordnung für die Kinderfeuerwehren besteht ausdrücklich nicht. Eine 

einheitliche Oberbekleidung wäre jedoch wünschenswert.  

Da mittlerweile der Stellenwert der Kinderfeuerwehr immer mehr zunimmt und an 

Bedeutung gewinnt, sind sich landkreisweit alle einig, auch die Kinderfeuerwehren mit einer 

Art Dienstkleidung zu bestücken. 

 

Bislang hat die Feuerwehr Jemgum die Anschaffung der einheitlichen Oberbekleidung selbst 

finanziert und organisiert.  Die vorhandene Kleidung ist mittlerweile abgängig und auch nicht 

mehr in ausreichender Anzahl und Größen vorhanden. 

 

Da mittlerweile alle anderen Kinderfeuerwehren bereits Dienstkleidung besitzen sollen nun 

auch in der Gemeinde Jemgum die Mitglieder der Kinderfeuerwehr ausgestattet werden. 

Dies ist allein als Zeichen der Wertschätzung zu sehen, auch soll hiermit das 

Gemeinschaftsgefühl nochmal gestärkt werden. Ebenso ist zu bedenken, dass bei 

landkreisweiten Veranstaltung die Kinder nicht darin benachteiligt sein sollten, dass sie nicht 
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einheitlich ausgestattet sind. 

 

Zwar hat nur die Feuerwehr Jemgum die Ausstattung vorab beantragt. Mittlerweile ist auch 

die Kinderfeuerwehr in Ditzum gegründet worden, so dass diese analog zu betrachten sind. 

 

Die Kinderfeuerwehr Jemgum hat 13 Mitglieder und die Kinderfeuerwehr Ditzum 15 

Mitglieder. 

 

Damit wären jetzt 28 Sätze Dienstkleidung für die Kinderfeuerwehr zu beschaffen. 

Die Dienstkleidung für die Kinderfeuerwehr beinhaltet eine Jacke, eine Hose, ein Paar 

Handschuhe sowie ein paar Schuhe für jedes Kind. 

 

Damit würden einmalig Kosten in Höhe von 6.600,00 € für beide Kinderfeuerwehren 

insgesamt anfallen. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Ausschuss für Feuerschutz, Vereine und Verkehr: 

Der Ausschuss für Feuerschutz, Vereine und Verkehr empfiehlt dem VA, für die Mitglieder 

der Kinderfeuerwehr in Jemgum und Ditzum je ein Satz Dienstkleidung pro Kind zu 

beschaffen. Somit ist ein Ansatz von 6.600,00 € hierfür in den Haushalt 2025 einzuplanen. 

 

 

Verwaltungsausschuss: 

Der Verwaltungsausschuss beschließt, für die Mitglieder der Kinderfeuerwehr in Jemgum und 

Ditzum je ein Satz Dienstkleidung pro Kind zu beschaffen. Somit ist ein Ansatz von 6.600,00 

€ hierfür in den Haushalt 2025 einzuplanen. 

 

 

Finanzierung 

6.600,00 € sind im Haushalt 2025 einzuplanen. 

 

 

Anlagenverzeichnis: 
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